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2. Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) der Stadt 

Kandern           

 

 

Sachverhalt: 

 

Das Feuerwehrgesetz legt fest, dass Einsätze der Gemeindefeuerwehren unter bestimmten 

Voraussetzungen kostenersatzpflichtig sind (vgl. § 34 Abs. 1 FwG). Zur Bemessung des Kos-

tenersatzes enthält das Feuerwehrgesetz konkrete Vorgaben (vgl. § 34 Abs. 7 FwG). Außer-

dem ist das Innenministerium ermächtigt, die abrechenbaren Stundensätze für den Einsatz 

von Feuerwehrfahrzeugen in einer Rechtsverordnung festzulegen (vgl. § 34 Abs. 8 FwG). 

 

Von dieser Ermächtigung hat das Ministerium mit der „Verordnung Kostenersatz Feuerwehr“ 

im März 2016 Gebrauch gemacht. Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuer-

wehrfahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stundensätze der Verord-

nung des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der 

Feu-erwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Die Stundensätze für die 

Feuerwehrfahrzeuge wurden daher per Verordnung festgesetzt und müssen nicht von den 

Kommunen separat kalkuliert werden. 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.11.2017 die Kostensätze beschlossen. Der 

Gesetzgeber hatte seither für die Feuerwehrfahrzeuge keine neuen Kostensätze definiert. 

Die bisherigen Stundensätze wurden auf der Basis von Anschaffungskosten aus den Jahren 

2013 bis 2015 ermittelt. Sie entsprechen daher nicht mehr den tatsächlichen 

Anschaffungskosten. 

 

Das Innenministerium hat im vergangenen Jahr daher die aktuellen Anschaffungskosten 

ermittelt, auf dieser Grundlage die Stundensätze neu berechnet und im Dezember 2023 

einen Verordnungsentwurf vorgelegt. Die Verordnung wurde am 18. März 2024 verkündet 

und ist am 19. März 2024 in Kraft getreten. Die Gebührensätze je Fahrzeugtyp steigen 

gemäß Anlage zum Teil erheblich. 

 

Die Feuerwehrkostenersatzsatzung der Stadt Kandern vom 27.11.2017 regelt in § 5 Abs. 3, 

dass für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gemäß § 34 

Ab-satz 8 FwG die pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Baden-

Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils 
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geltenden Fassung gelten. Daher können die neuen Kostensätze bereits angewendet 

werden. Die neuen Stundensätze gelten für alle Einsätze ab dem 19. März 2024. 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 der Feuerwehrkostenersatzsatzung der Stadt Kandern ergibt sich die 

Höhe der Kostenersätze aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 

Daher ist dieses nun anzupassen. 

 

Die Personalkostensätze wurden letztmalig zum 19.09.2022 neu beschlossen und betragen 

seither 14,00 Euro/Stunde. Eine Anpassung dieses Satzes erfolgt in späteren Jahren. 

 

Die Verwaltung bittet den Verwaltungsausschuss zunächst um Vorberatung bzw. Kenntnis-

nahme und die Anpassung der Stundensätze für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen an 

die Ortsteile zur weiteren Vorberatung bzw. Kenntnisnahme zu überweisen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Mehreinnahmen entsprechend der höheren Fahrzeugsätze (je nach Inanspruchnahme). 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Anpassung der der Stundensätze für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen wird zur 

Kenntnis genommen und an die Ortsteile zur Vorberatung überwiesen. 
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Stadt Kandern Landkreis Lörrach 
 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 34 
Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat 

der Stadt Kandern am 29.04.2024 folgende 
 

2. Satzung 
 

zur Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS der Stadt Kandern  
vom 27.11.2017 

 
 beschlossen. 

 
 

§ 1 
 
Ziffer 2a der Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung - Kostener-
satzverzeichnis – wird wie folgt geändert: 
 

2. Fahrzeuge 
 
a) genormte Fahrzeuge 
Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeri-
ums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 
19.03.2024 (GBl. Nr. 21). Diese lauten für die Fahrzeuge der Einsatzabteilungen der Stadt 
Kandern wie folgt: 
 
1. Einsatzleitwagen ELW 1        98 Euro, 
2. Einsatzleitwagen ELW 2        309 Euro, 
3. Mannschaftstransportwagen MTW bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 34 Euro, 
4. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF       57 Euro, 
5. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W       99 Euro, 
6. Mittleres Löschfahrzeug MLF       128 Euro, 
7. Löschgruppenfahrzeug LF 10       172 Euro, 
8. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20     236 Euro, 
9. Drehleiter DLAK 18/12        210 Euro, 
10. Gerätewagen Transport GW-T 
 a) bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse     31 Euro, 
 b) mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3 500 kg bis 9 000 kg 84 Euro, 
 c) mit mehr als 9 000 kg zulässiger Gesamtmasse    143 Euro, 
 
Für ggf. weitere Fahrzeuge wird auf Artikel 1 der Verordnung des Innenministeriums Baden-
Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 19.03.2024 
verwiesen. 
 
Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort Genannten 
in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Bela-
dung vergleichbar sind. 

 
§ 2 

 
Diese 2. Änderungssatzung tritt zum 30.04.2024 in Kraft  
 
Kandern, den 29.04.2024 
 
 
 
 
 
Simone Penner, Bürgermeisterin 
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Verfahrensfehler: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt Kandern geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Kandern, den 29.04.2024 
 
 
 
 
 
Simone Penner, Bürgermeisterin 
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Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der 

Feuerwehr (Verordnung Kostenersatz Feuerwehr – VOKeFw) 

 

Vom 18. März 2016 

 

Fundstelle: GBl. 253 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. März 2024 (GBl. 21)   

 

Auf Grund von § 34 Absatz 8 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 

2. März 2010 (GBl. S. 333), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. Mai 

2019 (GBl. S. 161, 185) geändert worden ist, wird verordnet:  

 

§ 1 

Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge 

 

(1) Für die nachfolgend genannten Feuerwehrfahrzeuge gelten für die Erhebung des 

Kostenersatzes nach § 34 Absätze 4, 7 und 8 FwG folgende Stundensätze: 

 

1. Einsatzleitwagen ELW 1 98 Euro, 

 

2. Einsatzleitwagen ELW 2 309 Euro, 

 

3. Einsatzleitwagen ELW 2 in Form eines Abrollbehälters 144 Euro, 

 

4. Mannschaftstransportwagen MTW   34 Euro, 

 

5. Kommandowagen 39 Euro, 

 

6. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 57 Euro, 

 

7. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 99 Euro, 

 

8. Mittleres Löschfahrzeug MLF 128 Euro, 

 

9. Löschgruppenfahrzeug LF 10 172 Euro, 

 

10. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10  198 Euro, 

 

11. Löschgruppenfahrzeug LF 20 205 Euro, 
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12. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 236 Euro, 

 

13. Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 192 Euro, 

 

14. Tanklöschfahrzeug TLF 2000 155 Euro, 

 

15. Tanklöschfahrzeug TLF 3000 172 Euro, 

 

16. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 169 Euro, 

 

17. Vorausrüst- oder Vorausgerätewagen VRW/VGW 77 Euro, 

 

18. Rüstwagen RW 239 Euro, 

 

19. Gerätewagen Gefahrgut GW-G 246 Euro, 

 

20. Drehleiter DLAK 18/12 210 Euro, 

 

21. Drehleiter DLAK 23/12 290 Euro, 

 

22. Gerätewagen Transport GW-T 

 

 a) bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 31 Euro, 

 

 b) mit einer zulässigen Gesamtmasse  

 von mehr als 3 500 kg bis 9 000 kg 84 Euro, 

 

 c) mit mehr als 9 000 kg zulässiger Gesamtmasse 143 Euro, 

 

23. Gerätewagen Logistik GW-L1 81 Euro, 

 

24. Gerätewagen Logistik GW-L2 172 Euro, 

 

25. Wechselladerfahrzeug WLF 128 Euro. 

 

(2) Die Sätze nach Absatz 1 gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort 

Genannten in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer 

technischen Beladung vergleichbar sind.  
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(3) Im Übrigen gelten die nach § 34 Absatz 7 FwG von den Gemeinden festgesetzten 

Stundensätze. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Anlage 2 zu R 42718/2024 
Stand: 20.03.2024 
Bearbeiter: Ritter 

Erhebung von Feuerwehrkosten 
Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge (§ 34 Abs. 4, 7 und 8 FwG) 

 
 

Lfd. 
Nr. 

Einsatzmittel 
Stundensatz 
bis 18.3.2024 

Stundensatz 
ab 19.3.2024 

Differenz 
in Euro 

Differenz 
in Prozent 

1. Einsatzleitwagen ELW 1 34 Euro 98 Euro + 64 Euro + 188 % 

2. Einsatzleitwagen ELW 2 162 Euro 309 Euro + 147 Euro + 91 % 

3. 
Einsatzleitwagen ELW 2 in Form 
eines Abrollbehälters 

121 Euro 144 Euro + 23 Euro + 19 % 

4. 
Mannschaftstransportwagen MTW bis 
3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 

20 Euro 34 Euro + 14 Euro + 70 % 

5. Kommandowagen 16 Euro 39 Euro + 23 Euro + 144 % 

6. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 43 Euro 57 Euro + 14 Euro + 33 % 

7. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 63 Euro 99 Euro + 36 Euro + 57 % 

8. Mittleres Löschfahrzeug MLF 83 Euro 128 Euro + 45 Euro + 54 % 

9. Löschgruppenfahrzeug LF 10 120 Euro 172 Euro + 52 Euro + 43 % 

10. 
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 
HLF 10 

135 Euro 198 Euro + 63 Euro + 47 % 

11. Löschgruppenfahrzeug LF 20 170 Euro 205 Euro + 35 Euro + 21 % 

12. 
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 
HLF 20 

184 Euro 236 Euro + 52 Euro + 28 % 

13. Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 133 Euro 192 Euro + 59 Euro + 44 % 

14. Tanklöschfahrzeug TLF 2000 95 Euro 155 Euro + 60 Euro + 63 % 

15. Tanklöschfahrzeug TLF 3000 120 Euro 172 Euro + 52 Euro + 43 % 

16. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 154 Euro 169 Euro + 15 Euro + 10 % 

17. 
Vorausrüst- oder Vorausgerätewagen 
VRW/VGW 

51 Euro 77 Euro + 26 Euro + 51 % 

18. Rüstwagen RW 187 Euro 239 Euro + 52 Euro + 28 % 

19. Gerätewagen Gefahrgut GW-G 146 Euro 246 Euro + 100 Euro + 68 % 

20. Drehleiter DLAK 18/12 223 Euro 210 Euro - 13 Euro - 6 % 

21. Drehleiter DLAK 23/12 264 Euro 290 Euro + 26 Euro + 10 % 

22. Gerätewagen Transport GW-T       

 
a) bis 3 500 kg zulässiger Gesamt-
masse 

20 Euro  31 Euro  + 11 Euro + 55 % 

 
b) mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von über 3 500 kg bis 9 000 kg 

25 Euro  84 Euro  + 59 Euro + 236 % 

 
c) mit mehr als 9 000 kg zulässiger 
Gesamtmasse 

54 Euro  143 Euro + 89 Euro + 165 % 

23. Gerätewagen Logistik GW-L1 25 Euro 81 Euro + 56 Euro + 224 % 

24. Gerätewagen Logistik GW-L2 54 Euro 172 Euro + 118 Euro + 219 % 

25. Wechselladerfahrzeug WLF 70 Euro 128 Euro + 58 Euro + 83 % 

 

geöffnet am 16.04.2024 um 17:14 Uhr

Ka
nd

er
n


	Gesamtdokument TOP 2.: 2. Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) der Stadt Kandern
	Sitzungsvorlage
	Anlage: 2. Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) der Stadt Kandern
	Anlage: 2. Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) der Stadt Kandern
	Anlage: 2. Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) der Stadt Kandern


